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RS UVS Niederösterreich 1991/09/05
Senat-AM-91-001

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1991

Rechtssatz

Der Beschuldigte hat kein Recht darauf, daß die Behörde mit dem Verwaltungsstrafverfahren solange zuwartet, bis ein

ursprünglich strafbares Verhalten aufgrund einer Gesetzesänderung nicht mehr strafbar ist.

Auch das Begehren, das Straferkenntnis bis zur Beschlußfassung der Novelle auszusetzen, ist im Gesetz nicht

vorgesehen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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